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1. Einleitung 

 
1.1  Anlass und Ziele der FNP- Änderung 

 
Zu Standort, Anlass, Art und Umfang der Planung wird auf die vorangegangenen 
Ausführungen der Begründung verwiesen. 
 
 

1.2  Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten 
umweltrelevanten Ziele und ihre Berücksichtigung 
 
Neben den allgemeinen Gesetzen, wie Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), 
Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) und Erneuerbares Energien- 
Gesetz (EEG) wurden im konkreten Fall die fachlichen Aussagen des 
Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalplanes, in der momentan 
gültigen Form beachtet. 
Im Flächennutzungsplan des Marktes Markt Indersdorf ist der gegenständliche 
Bereich des Planungsgebiets bislang als Fläche für Landwirtschaft mit kleinen 
Anteilen an landschaftlicher Vorbehaltsfläche (Bewertung Landschaftsplan) 
dargestellt. 
 
 

2.  Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 
Die Betroffenheit der Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, 
Klima/Luft, Orts -und Landschaftsbild sowie Kultur- und Sachgüter wird 
nachfolgend dargelegt. 
 
 
Schutzgut Boden 
 
Das betroffene Gebiet liegt in der naturräumlichen Einheit D65 `Unterbayrisches 
Hügelland und Isar- Inn- Schotterplatten´. Es gehört zu dem Naturraum Donau- Isar- 
Hügelland und zur Naturraum-Untereinheit: 062-A Donau- Isar- Hügelland. 
Die geologische Karte von Bayern im Maßstab 1: 25.000  
 
Der Planungsgebiet weist laut der geologischen Karte von Bayern M 1:25.000 sechs 
verschiedene geologische Einheiten auf: 
Der mittlere Bereich (Waldgebiet) wird als Hangendserie (OSM), Feinsediment mit 
der Gesteinsbeschreibung Ton, Schluff, selteneer Mergel, kompaktiert dargestellt. 
Im Süden, Westen und Osten schließt die geologische Einheit „Hangendserie (OSM), 
Sand“ mit der Gesteinsbeschreibung: Fein- bis Mittel-, seltener Grobsand, Glimmer 
führend an.  
Im Südosten sind 2 kleinere Flächen mit der geologischen Einheit „Nördliche 
Vollschotter-Abfolge (oberer Teil), Schotter“ mit der Gesteinsbeschreibung Kies, 
Quarz-dominiert, mit Kristallin- und kleineren Karbonat-Geröllen, wechselnd sandig, 
selten verfestigt; "Hangender Nördlicher Vollschotter“ vorhanden. 
Weiterhin dargestellt ist die geologische Einheit „Mischserie (OSM), Sand“ mit der 
Gesteinsbeschreibung Fein- bis Mittel-, seltener Grobsand, Glimmer führend. sowie 
die geologische Einheit „Lößlehm, pleistozän“ mit der Gesteinsbeschreibung Schluff, 
tonig, feinsandig, karbonatfrei, auch Löß > 1 m verlehmt.  
In Nord- Süd- Richtung sowie im Süden des Planungsgebietes verlaufen Rinnen, 
welche als geologische Einheit „Talfüllung, polygenetisch, pleistozän bis holozän“ mit 



3 

 

der Gesteinsbeschreibung Lehm oder Sand, z.T. kiesig, Lithologie in Abhängigkeit 
vom Einzugsgebiet benannt werden. 
 
Der Boden im Planungsgebiet ist bisher unversiegelt.  
Die Bodennutzung besteht südlich des Wirtschaftsweges aus Ackerwirtschaft und 
nördlich des Wirtschaftsweges aus einer intensiven Grünlandwirtschaft. 
Der unversiegelte Boden kann seine Funktionen wie Grundwasserentstehungsfläche, 
Puffer, Filter Lebensraum für Bodenlebewesen etc. uneingeschränkt erfüllen.  
Auf der Fläche für die Photovoltaikanlage ist nur eine minimale Versiegelung 
vorgesehen. Es werden lediglich die Standorte der erforderlichen 
Technikgebäuden befestigt und überbaut (Streifenfundament). 
Durch die geplante Nutzung der Photovoltaikanlage entstehen keine weiteren 
betriebsbedingten Belastungen. 
Durch die geplante Vermeidungsmaßnahme (Ansaat der Fläche mit 
kräuterreichem Saatgut) ist langfristig mit einer Verbesserung für dieses Schutzgut 
zu rechnen 
 
Schutzgut Wasser 
 
Oberflächengewässer: 
Im Planungsgebiet selbst kommt kein natürliches Oberflächengewässer vor. 

 

Grundwasser: 
Zu den Grundwasserverhältnissen liegen keine genaueren Angaben vor.  
In ca. 2 km Entfernung in nördlicher Richtung befindet sich die Grundwasserpegel- 
Messstelle Thalsmannsdorf. Dort wird ein Pegelnullpunkt von 469,96 angegeben. 
Laut Hydrogeologischer Karte von Bayern (M 1: 500.000) ist im Planungsgebiet ein 
Poren- Grundwasserleiter mit mäßigen bis mittleren Durchlässigkeiten vorhanden. 
Die Gesteinsart wird mit „Lockergestein“ angegeben. 
 
Da nur eine sehr geringe Flächenversiegelung stattfindet sind negative Effekte auf 
die Grundwasserneubildung und den Oberflächenabfluss ausgeschlossen. 
Auch ein Eingriff in das Grundwasser kann ausgeschlossen werden. 
Mit einer Veränderung der bisherigen Grundwasserströme ist nicht zu rechnen. 
Da so gut wie keine Versiegelungen geplant sind, wird sich die 
Grundwasserneubildung nicht negativ verändern.  
Durch die ständige Bodenbedeckung mit extensivem Grünland wird sich der 
Oberbodenabfluss verringern, die Gefahr, dass auf dieser Fläche Düngemittel- und 
Pestizidrückstände ins Grundwasser gelangen wird vermieden.  
Für das Schutzgut Wasser ist daher mit keinen negativen Auswirkungen zu 
rechnen. 
 
 
Schutzgut Fläche 
 
Die Fläche des Geltungsbereichs mit einer Größe von knapp 15 ha ist derzeit 
unversiegelt und wird als Ackerfläche sowie intensive Grünlandfläche genutzt.  
Der zu überplanende Freiraum hat aufgrund seiner Größe insgesamt eine mittlere 
Bedeutung für das Schutzgut Fläche. 
 
Die Änderung der bestehenden landwirtschaftlichen Nutzfläche in ein Sondergebiet 
für Photovoltaikanlagen führt zum Verlust von landwirtschaftlich intensiv genutzten 
Acker- und Grünlandflächen. Andererseits wird auf diesen Flächen eine extensive 
Wiese entwickelt und auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel verzichtet. Die 
Modultische werden mit Rammfundamenten gesetzt, wodurch eine Versiegelung des 
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Bodens mit Betonfundamenten vermieden wird. Eine Überbauung von Boden erfolgt 
nur im Bereich der geplanten Technikgebäude.  
Geländemodellierungen finden nicht statt.  
Der zuvor intensiv landwirtschaftlich genutzte Boden kann sich ca. 25 – 30 Jahre lang 
regenerieren und steht dann der landwirtschaftlichen Nutzung wieder zur Verfügung. 
Durch die Aufgabe der intensiven Nutzung im Planungsgebiet und die damit 
verbundene Einstellung der Düngung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
erfährt die Fläche eine verminderte Bodenbelastung und eine Förderung der 
Bodenfruchtbarkeit. Der Großteil der Fläche ist laut Plan eingegrünt. Durch die 
zeitliche Beschränkung werden die Acker- und Grünlandflächen nicht permanent 
umgenutzt und gehen der landwirtschaftlichen Nutzung demnach nicht verloren.  
Die Versiegelung von Flächen beschränkt sich auf das Mindestmaß.  
Die Erschließung erfolgt flächensparend über vorhandene Verkehrswege. 
Insgesamt ist von keiner wesentlichen Beeinträchtigung des Schutzgutes Fläche 
auszugehen.  
 
 

Schutzgut Klima / Luft 
 
Die digitale Karte (LfU) „Der mittlere Jahresniederschlag in den sieben Klimaregionen 
Bayerns für den Zeitraum 1971 bis 2000“ weist für das südbayerische Hügelland 
einen mittleren Jahresniederschlag von 999 mm aus. 
Die mittlere Jahrestemperatur beträgt laut der digitalen Karte „Die mittlere 
Lufttemperatur im Zeitraum 1971 bis 2000 in den sieben Klimaregionen Bayerns“ 8,2⁰ 
C.  
Die häufigste Windrichtung ist West bis Südwest. 
Die betroffene Fläche liegt an einem nach Süden geneigten Hang und hat eine 
gewisse Funktion als Kaltluftproduktionsfläche.  
Das Planungsgebiet liegt jedoch nicht in einem wichtigen Kaltluftentstehungs- 
oder- abflussgebiet.  
Es sind für das Schutzgut Klima / Luft keine negativen Auswirkungen zu erwarten. 
Langfristig gesehen wird sich die Nutzung von Sonnenenergie als nicht fossilem 
Energieträger positiv auf die CO2 -Bilanz der Marktgemeinde und auf das Klima 
allgemein auswirken.  
 
 

Schutzgut Pflanzen / Tiere 
 
Das Planungsgebiet liegt im äußersten Norden des Gemeindegebiets der 
Marktgemeinde Markt Indersdorf, im Ortsteil Stachusried. 
Im Norden liegt eine Waldfläche, im Süden, Osten und Westen grenzen 
landwirtschaftlich genutzte Äcker und Wiesen an. Die Fläche ist nach Süden geneigt. 
Am Nordrand verläuft – zum Teil innerhalb der Fläche – eine asphaltierte 
Zufahrtsstraße von Stachusried zum Anwesen Hartwigshausen 3/3a. 
Die Fläche des Planungsgebietes wird zum überwiegenden Teil als Ackerfläche 
(Getreideanbau), ein kleiner Teil nördlich der Asphaltstraße als intensive 
Grünlandfläche genutzt.  

 
Das Planungsgebiet liegt außerhalb von FFH- und Vogelschutzgebieten (SPA) sowie 
Landschafts- und Naturschutzgebieten und auch außerhalb der Wiesenbrüterkulisse 
2018 des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU).  
Es sind auch keine Biotope der bayerischen Biotopkartierung verzeichnet. 
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Die Bestandsaufnahme der vorhandenen Vegetation im Planungsgebiet erfolgte 
am 24.03.2023. 
Nördlich der Zufahrtsstraße liegen zwischen Waldrand und Zufahrtsstraße intensiv 
genutzte Grünlandflächen. Am nach Süden geneigten Hangbereich südlich der 
Straße liegen ackerbaulich genutzten Flächen.  
Südwestlich des Weilers Stachusried befindet sich eine Gehölzgruppe aus Fichten, 
Schwarzerlen und Weiden, welche als Sichtschutz nach Osten dient. 
Die Gehölze liegen außerhalb des Planungsgebietes und sind von der Maßnahme 
nicht betroffen. 
Die Fläche des Planungsgebietes selbst wird als intensive Grünlandfläche sowie als 
Ackerfläche bewirtschaftet und wird als „intensiv genutztes Grünland“ (BNT G11) und 
intensiv bewirtschaftete Ackerfläche (BNT A11) gemäß Biotopwertliste der 
BayKompV) eingestuft. 
In einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) durch das Büro Schwaiger 
und Burbach, Dipl. Biologe Hans Schwaiger wurde eine eventuelle Betroffenheit der 
nach Anhang IV FFH-Richtlinie und Art. 1 Vogelschutzrichtlinie geschützten Arten 
geprüft.  
In der saP sowie in der Umweltprüfung zur verbindlichen Bauleitplanung werden 
zahlreiche Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen genannt.   
Durch die geplanten Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen wie der Pflanzung 
von autochthonen Gehölzen im Randbereich der Anlage im Nordosten, Westen 
und Nordwesten, der Anlage von blütenreichen Randsäumen auf Teilbereichen im 
Süden sowie der Einsaat der Fläche der PV- Freiflächenanlage mit kräuterreichem 
autochthonem Saatgut und der extensiven Nutzung derselben ist mit einer 
Aufwertung des Planungsgebietes für verschiedene Tier- und Pflanzenarten zu 
rechnen. Im Süden und Südosten (südlich des Ortes Stachusried) werden zur 
Vermeidung einer Kulissenwirkung niedrigere Einzelgebüsche und 
Gebüschgruppen (nicht höher als Solarmodule) gepflanzt. 
Weiterhin werden auf der Anlage verteilt 5 Totholzhaufen und 5 Steinhaufen mit 
einem Volumen von jeweils mindestens 5 m³ angelegt um zusätzliche Strukturen für 
Reptilien und Amphibien zu schaffen. 
Durch den Beginn der Baumaßnahme außerhalb der Brutzeit wird eine Tötung von 
Individuen von Bodenbrütern (v.a. Eiern, Jungvögeln) ausgeschlossen. Als 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für die von der Maßnahme betroffenen 
Bodenbrüter ist die Optimierung von mindestens 0,5 Hektar geeigneter Fläche für 
Feldlerche und Wiesenschafstelze in der näheren Umgebung des Planungsumgriffes 
vorgesehen. 
Bei Umsetzung aller Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen sowie der 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme sind für das Schutzgut Pflanzen / Tiere 
Auswirkungen mit geringer Erheblichkeit zu erwarten (Bauphase).  
Langfristig ist mit einer Verbesserung für dieses Schutzgut zu rechen. 
 
 
Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 
 
Das Änderungsgebiet liegt zwischen den Weilern Stachusried und Lanzenried.  
Im Norden des Planungsgebiets befindet sich ein Waldgebiet sowie das Anwesen 
Hartwigshausen 3, an der Nordostecke grenzt das Planungsgebiet an den Weiler 
Stachusried. Im Westen, Süden und Osten des Planungsgebiets grenzen weitere 
landwirtschaftlich genutzte Flächen an. 
Die Fläche ist nach Süden geneigt. Am Nordrand verläuft – zum Teil innerhalb der 
Fläche – eine asphaltierte Zufahrtsstraße von Stachusried zum Anwesen 
Hartwigshausen 3/3a. 
Die Fläche des Planungsgebietes wird zum überwiegenden Teil als Ackerfläche 
(Getreideanbau), ein kleiner Teil nördlich der Asphaltstraße als intensive 
Grünlandfläche genutzt.  
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Das Landschaftsbild wird durch die hügelige Lage der ackerbaulichen Flächen, 
durch das Waldgebiet im Norden sowie durch ein Gehölz am Ortsrand von 
Stachusried geprägt.   
 
Die von der Flächennutzungsplanänderung betroffene Fläche liegt außerhalb 
landschaftlicher Vorbehaltsgebiete (gem. Darstellung im Regionalplan), regionaler 
Grünzüge und Schwerpunktgebiete des regionalen Biotopverbundes. 
Das Landschaftsbild wird durch den Neubau der Photovoltaikanlage und der 
dazugehörigen Technikanlagen an dieser Stelle verändert.  
Die Technikgebäude für Stromspeicher und Anlagen für die Erzeugung von 
Wasserstoff dürfen jedoch nur innerhalb eines Bereiches errichtet werden, der an die 
bestehende Bebauung des Siedlungsbereiches im Osten angrenzt.  
Der nördlich an das Planungsgebiet anschließende Wald und die im Nordosten 
anschließende Gehölzstruktur binden das Planungsgebiet gut in die Landschaft ein 
und verhindern eine direkte Einsehbarkeit von Norden und Nordosten.  
Eine Außenwirkung der technischen Anlage der PV- Anlage mit den dunklen 
Modulen ist somit nur von der West- und Südostseite sowie von Süden aus 
gegeben. 
Durch die vorgesehenen Vermeidungs- und Gestaltungsmaßnahmen wie der 
Anlage einer zweireihigen Strauchhecke mit einem an der Außengrenze 
davorliegenden Blühstreifen mit 4 m Breite im Nordosten und Westen der Anlage 
sowie mit einer integrierten Baumpflanzung im Nordwesten (Sichtschutz für den 
Weiler Lanzenried) kann der Eingriff in das Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 
weiterhin deutlich minimiert werden. 
Auch die Anlage und Entwicklung von blütenreichem Extensivgrünland auf der 
gesamten Fläche zwischen den Modulen und in den Randbereichen wirkt sich 
positiv auf das Landschaftsbild aus. 
Von Süden von der Landstraße DAH16 sowie vom Weiler Tafern her gesehen ist 
die Anlage einsehbar. Eine Eingrünung mittels Gehölzpflanzungen ist hier nicht 
zielführend, da die Kreisstraße DAH 16 höher liegt als die Fläche und die 
Eingrünung damit keine Wirkung hat.  
Laut Darstellung in der saP ist das vorhandene Feldlerchenrevier im Osten der 
geplanten PV-Anlage nicht beeinträchtigt, da der Revierschwerpunkt etwa 90 Meter 
vom Zaun entfernt ist. Voraussetzung ist allerdings die Vermeidung der Anlage einer 
vollständigen, durchgehenden Hecken- bzw. Baumreihe zur Vermeidung zusätzlicher 
Kulissenwirkung, insbesondere im Süden und Südosten (südlich des Ortes 
Stachusried). Möglich sind in diesen Bereichen aber niedrigere Einzelgebüsche und 
Gebüschgruppen (nicht höher als Solarmodule).  
An der Südgrenze ist im mittleren Bereich sowie im Südwesten die Einsaat 
blütenreicher Randsäume vorgesehen, wodurch sich eine gewisse Aufwertung des 
Landschaftsbildes ergibt. 
 
Im FNP mit integriertem Landschaftsplan der Marktgemeinde ist im nördlichen 
Bereich des Planungsgebietes sowie an der südlichen Grenze auf einer Fläche 
von ca. 1,25 ha landschaftliches Vorbehaltsgebiet eingetragen 
In der Umweltprüfung zur verbindlichen Bauleitplanung wird dargestellt, dass die 
Ziele des landschaftlichen Vorbehaltsgebietes durch die Änderungsplanung nicht 
wesentlich betroffen sind, wenn die vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen 
umgesetzt werden.  
 
 
Schutzgut Mensch 

 
Ca. 50 m nordwestlich und ca. 100 m östlich grenzen die Weiler Lanzenried und 
Stachusried an das Planungsgebiet an. Ca. 280 m südwestlich liegt der Weiler 
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Tafern. Im nordöstlichen Bereich des Planungsgebietes verläuft eine asphaltierte 
Zufahrtsstraße von Stachusried zum Anwesen Hartwigshausen 3/3a. 
Für das Wohnumfeld der Weiler Stachusried und Lanzenried können sich 
Beeinträchtigungen durch Lärm- oder Staubemissionen während der Bauzeit 
ergeben.  
Durch Anlage und Betrieb der Freiflächen- Photovoltaikanlage entstehen 
voraussichtlich keine betriebsbedingten Belastungen von Anwohnern oder 
Erholungssuchenden. 
Von der Anlage gehen keine Schadstoff-Emissionen aus. Ebenso sind weder 
Lärmemissionen noch Lichtemissionen zu erwarten, welche auf benachbarte 
Anwesen oder Orte einwirken könnten. Die Wechselrichter erzeugen zwar 
Wechselfelder, da jedoch ausschließlich in der EU zugelassene Wechselrichter 
verwendet werden, liegen diese im unbedenklichen Umfang unterhalb der in der 
26. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
festgeschriebenen Grenzwerten.   
Wie schon beim Schutzgut Orts- und Landschaftsbild beschrieben, ist das 
Planungsgebiet von Norden und Nordosten her nicht einzusehen. 
Technikgebäude für Stromspeicher und Anlagen für die Erzeugung von 
Wasserstoff werden im räumlichen Zusammenhang mit der Bebauung des Weilers 
Stachusried errichtet.  
Die geplante Eingrünung im Westen, Nordwesten und Südosten der Anlage bindet 
das Planungsgebiet von diesen Seiten her in die Landschaft ein. 
Die etwas erhöht liegenden Wohngebäude des Ortes Lanzenried erhalten einen 
zusätzlichen Sichtschutz durch die Pflanzung von 8 Bäumen, welche in die 
Eingrünung mit Strauchgehölzen integriert werden.  
Die bestehenden Wegeverbindungen, die auch der Erholung der Bevölkerung 
dienen werden nicht unterbrochen. 
Für das Schutzgut Mensch sind durch die vorgesehene Baumaßnahme keine 
negativen Auswirkungen zu erwarten. 
 
 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 
Im Plangebiet sind bodendenkmalpflegerische Belange nicht auszuschließen. 
Wegen der siedlungsgünstigen Topographie des Planungsgebietes auf einer Lößinsel 
sind Bodendenkmäler zu vermuten. Gebiete mit einer vergleichbar hohen Bodengüte 
wurden in allen vor- und frühgeschichtlichen Perioden als Siedlungskammern 
genutzt. Zusätzlich zeugt der Lesefund einer Münze aus der Frühen Neuzeit und die 
in der Renovation aus dem 19. Jhd. eingetragenen Gebäude mit der Bezeichnung  
„Ziegelstadl“ von einer wirtschaftlichen Nutzung des Geländes in dieser Zeit.  
 

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine 
denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem 
eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren 
Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. 

 
 

2.1  Weitere Umweltauswirkungen 

 

Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung: 
 
Im ordnungsgemäßen Betrieb der PV- Freiflächenanlage ist weder eine 
Abfallproduktion noch der Anfall von Abwasser zu erwarten.  
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Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt durch 
Unfälle und Katastrophen: 
 
Eine Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle oder Katastrophen ist nach 
derzeitigem Kenntnisstand nicht vorhanden. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf 
die o.g. Schutzgüter sowie Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle 
Erbe oder die Umwelt sind voraussichtlich ebenfalls nicht zu erwarten. 
 
Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme bzgl. Gebieten mit 
spezieller Umweltrelevanz oder bzgl. der Nutzung von natürlichen Ressourcen: 
 
Eine Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete ist 
nach derzeitigem Stand nicht zu erwarten. 
 
Eingesetzte Techniken und Stoffe: 
 
Bei Freiflächenphotovoltaikanlagen handelt es sich um eine umweltfreundliche 
Technologie, die mit Ausnahme von Licht keine Emissionen verursacht. Die 
eingesetzten Materialien werden nach dem Rückbau vollständig recycelt, da auch ein 
wirtschaftliches Interesse an den eingesetzten Rohstoffen besteht.  
 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie: 
 
Eine Photovoltaikanlage ist eine der vielversprechendsten Methoden die 
Sonnenenergie zu nutzen. Das Sonnenlicht wird ohne Schadstoff- und 
Lärmemissionen unmittelbar in elektrische Energie umgewandelt und in das Netz 
eines Energieversorgers eingespeist. 
 
 
Wechselwirkungen der Schutzgüter untereinander 
 
Wechselwirkungen bestehen zwischen den Schutzgütern Boden, Wasser, Klima / Luft 
sowie Pflanzen und Tiere.  
Andere über das übliche Maß hinausgehende Wechselwirkungen sind nicht zu 
erkennen. Entscheidungserhebliche negative Wechselwirkungen als Folge der 
Flächennutzungsplanänderung sind nicht zu prognostizieren. 
 
 

3. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 
der Planung 
 
Für das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes leitet sich die 
“Nullvariante“ aus den Darstellungen des derzeit gültigen Flächennutzungsplanes 
ab. 
Dieser zeigt für einen den Bereich der Änderungsplanung die Darstellung „Fläche 
für die Landwirtschaft“.  
Bei Nichtdurchführung der Planung wäre die Fläche voraussichtlich weiterhin 
durch eine intensiv landwirtschaftliche Nutzung geprägt.  
Das bisherige Orts- und Landschaftsbild bliebe weiterhin so bestehen.  
Die Schutzgüter Boden und Pflanzen und Tiere würden keine Aufwertung durch 
die geplante extensive Wiesennutzung und Gehölzpflanzung erfahren.  
 
 

4. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 
Umweltauswirkungen 
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4.1  Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 
 
Für die Schutzgüter Pflanzen/Tiere, Mensch und Orts- und Landschaftsbild kann 
durch Pflanzungen von autochthonen Gehölzen im Randbereich der Anlage im 
Nordosten, Westen und Nordwesten, der Anlage von blütenreichen Randsäumen 
auf Teilbereichen im Süden sowie der Einsaat der Fläche der PV- 
Freiflächenanlage mit kräuterreichem autochthonem Saatgut und der extensiven 
Nutzung derselben ein Beitrag zur Verminderung der Umweltauswirkungen 
erreicht werden. Im Süden und Südosten (südlich des Ortes Stachusried) werden 
zur Vermeidung einer Kulissenwirkung niedrigere Einzelgebüsche und 
Gebüschgruppen (nicht höher als Solarmodule) gepflanzt. 
Für die Schutzgüter Boden sowie Pflanzen und Tiere kann insgesamt mit einer 
langfristigen Verbesserung für das jeweilige Schutzgut gerechnet werden. 
 

 
4.2  Maßnahmen zum Ausgleich 

 
Die Berechnung des Ausgleichs wird in der Umweltprüfung zur verbindlichen 
Bauleitplanung ausführlich erläutert.  
Sie orientiert sich an den „Hinweisen des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wohnen, Bau und Verkehr in Abstimmung mit den Bayerischen Staatsministerien für 
Wissenschaft und Kunst, für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, für Umwelt 
und Verbraucherschutz sowie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für die Bau- 
und landesplanerische Behandlung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen (Stand 
10.12.2021)“.  
Bei Einhaltung der unter Punkt 1.9 aa) und bb) genannten Maßgaben und Umsetzung 
der genannten Maßnahmen kann, wenn der Ausgangszustand der Anlagenfläche 
gemäß Biotopwertliste als „intensiv genutzter Acker“ (BNT A11 gemäß 
Biotopwertliste) und/oder „intensiv genutztes Grünland“ (BNT G11 gemäß 
Biotopwertliste) einzuordnen ist, davon ausgegangen werden, dass i.d.Regel keine 
erheblichen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts verbleiben. In diesen Fällen 
entsteht kein Ausgleichsbedarf. 
Lediglich das Ziel, dass die Grundflächenzahl (GRZ = Maß der baulichen Nutzung) 
des Plangebietes ≤ 0,5 betragen soll kann nicht erfüllt werden. 
 
Nach Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde in Dachau kann die 
geplante Überschreitung der GRZ um 0,08 (GRZ 0,58 anstatt 0,5) jedoch durch die 
geplanten Aufwertungsmaßnahmen in den Randbereichen und innerhalb der 
Anlagenfläche sowie durch die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für 
Bodenbrüter im näheren Umfeld der Anlage ausgeglichen werden. 
 
In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wurde das Eingrünungskonzept 
zur Einbindung der Anlage in das Landschaftsbild mit autochthonen Gehölzen und 
Blühstreifen entwickelt.  
Auf der Fläche innerhalb der Baugrenzen wird ein extensiv genutztes, arten- und 
blütenreiches Grünland angelegt, das sich in Arten- und Strukturausstattung am 
Biotoptyp "mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland" (BNT G212, zum 
Beispiel: Glatt-/Goldhaferwiesen) orientiert.  
Zur Steigerung der Biodiversität werden außerdem blütenreiche Randsäume sowie 
Stein- und Totholzhaufen angelegt. 
Aufgrund der hierdurch ökologisch aufgewerteten Freiflächen- Photovoltaikanlage 
werden keine Ausgleichsflächen erforderlich.  
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5. Alternative Planungsmöglichkeiten 
 
Bei der Analyse geeigneter Standorte für Freiflächen-Photovoltaikanlagen hat sich 
u.a. dieser Standort als geeignet dargestellt. Die nach Süden geneigte Fläche ist 
durch den direkt angrenzenden Waldbestand im Norden und das Gehölz im 
Nordosten gut eingegrünt. 
Die nahe liegenden Waldflächen im Süden (100 m entfernt) und im Westen (350 m 
entfernt) bieten einen weiträumigen natürlichen Sichtschutz. 
 

 
6. Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und 

Kenntnislücken  
 
Die vorliegende Umweltprüfung erstreckt sich auf die im Scoping nach § 2 Abs. 4 
Satz 2 BauGB festgestellten Umweltschutzbelange. 
Die Analyse und Bewertung der Schutzgüter erfolgte verbal argumentativ. 
Als Grundlage für die verbal – argumentative Darstellung und Bewertung sowie als 
Datenquelle wurden Angaben des Flächennutzungsplanes mit integriertem 
Landschaftsplan der Marktgemeinde Markt Indersdorf sowie die Internetseiten 
FINWEB und BAYERN ATLAS sowie die digitale Karte (LfU) „Der mittlere 
Jahresniederschlag in den sieben Klimaregionen Bayerns für den Zeitraum 1971 
bis 2000“ und „Die mittlere Lufttemperatur im Zeitraum 1971 bis 2000 in den 
sieben Klimaregionen Bayerns“ verwendet. 
Die Bewertung des Schutzgutes Pflanzen/Tiere erfolgte teilweise anhand folgender 
Datenquellen: 

• Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 
Freiflächen- Photovoltaikanlage Stachusried (Landkreis Dachau) durch das Büro 
Schwaiger und Burbach, Dipl. Biologe Hans Schwaiger, Februar 2023 

Angaben zu Maßnahmen für die Zauneidechse stammen aus der Datenquelle: 

• Hrsg, Landesamt für Umwelt Bayern (2020): Arbeitshilfe zur speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung–Zauneidechse – Relevanzprüfung, 
Erhebungsmethoden, Maßnahmen 

 
Die Bestandsaufnahme der vorhandenen Vegetation im Planungsgebiet erfolgte 
am 24.03.2023.  
 
Technische Schwierigkeiten und Kenntnislücken gab es keine. 
 

 
7. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

 
Das Verfahren zur 8. Änderung des Flächennutzungsplanes wird in einem 
Parallelverfahren zur Aufstellung des vorhabensbezogenen Bebauungsplanes Nr. 97  
(Vorhabens- und Erschließungsplan § 12 BauGB) ”Solarpark Stachusried”, Markt 
Indersdorf durchgeführt. 
Bezüglich der durchzuführenden Überwachungsmaßnahmen wird daher auf den 
Umweltbericht zum oben genannten Bebauungsplan verwiesen. 
 
 

8. Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 
Die Änderung der Flächennutzungsplanung stellt eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung bei gleichzeitiger Beachtung der umweltschützenden Belange dar. 
Es ist ersichtlich, dass die Planung bezogen auf die Schutzgüter Klima / Luft, Fläche 
und Mensch keine oder aber nur sehr geringe Auswirkungen haben wird. Die meisten 
Auswirkungen entstehen durch den Baubetrieb. Die mittleren Auswirkungen auf das 
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Schutzgut Ort- und Landschaftsbild können durch Eingrünungsmaßnahmen minimiert 
werden. 
Für die Schutzgüter Boden sowie Pflanzen und Tiere kann insgesamt mit einer 
langfristigen Verbesserung für das jeweilige Schutzgut gerechnet werden. 
Wie unter Punkt 4.1 dargestellt sind dennoch zahlreiche Maßnahmen zur Vermeidung 
und Verminderung der Eingriffe vorgesehen. 
Die unter Punkt 4.2. bezeichneten, demnach eventuell verbleibenden nachteiligen 
Umweltauswirkungen werden durch Aufwertungsmaßnahmen entsprechend der 
Darstellung im Umweltbericht zur verbindlichen Bauleitplanung kompensiert. 
In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wurde das Eingrünungskonzept 
zur Einbindung der Anlage in das Landschaftsbild mit autochthonen Gehölzen und 
Blühstreifen entwickelt.  
Auf der Fläche innerhalb der Baugrenzen wird ein extensiv genutztes, arten- und 
blütenreiches Grünland angelegt, das sich in Arten- und Strukturausstattung am 
Biotoptyp "mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland" (BNT G212, zum 
Beispiel: Glatt-/Goldhaferwiesen) orientiert.  
Zur Steigerung der Biodiversität werden außerdem blütenreiche Randsäume sowie 
Totholzhaufen angelegt. 
Aufgrund der hierdurch ökologisch aufgewerteten Freiflächen- Photovoltaikanlage 
werden keine Ausgleichsflächen erforderlich.  
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